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Das BAWMerkblatt Bestimmung der adiabatischen Temperaturerhöhung
von Beton (MATB) wurde durch die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)
neu erarbeitet.

Die bislang in den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen - Was-
serbau (ZTV-W), Leistungsbereich 215, verankerten Methoden zur Ermitt-
lung der adiabatischen Temperaturerhöhung von Beton wurden in das
neue BAW-MATB ausgelagert.

Das Laborverfahren nach Abschnitt 3 sowie die rechnerische Abschätzung
nach Abschnitt 5 wurden hinsichtlich der Vorgehensweise präzisiert. Im
Rahmen der Planungsphase einer Baumaßnahme ist festzulegen, welche
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Methodik für welchen Beton zur Anwendung kommen soll. Die Festlegung
für die einzelnen Betone und die Entscheidungsgrundlage für die Festle-
gung sind im vorläufigen Betonbaukonzept zu dokumentieren.

In den Fällen, in denen die rechnerische Abschätzung nach Abschnitt 5 an-
gedacht ist, ist die BAW in der Planungsphase beratend einzubeziehen. Auf-
grund von sich bereits heute abzeichnenden Veränderungen von bisher üb-
lichen Betonzusammensetzungen und Bindemitteln ist bei rechnerischer
Abschätzung nach Abschnitt 5 die BAW ebenfalls in der Phase der Bauaus-
führung einzubeziehen. In Abstimmung zwischen der Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) und der BAW sind durch die
BAW Kontrollprüfungen am Beton nach erfolgreicher Erstprüfung durch-
zuführen, um Praxiserfahrungen mit dieser neuen Methodik zu sammeln
und diese zentral bei der BAW zu dokumentieren. Die Erfahrungssamm-
lung dient einer künftigen Fortschreibung und gegebenenfalls Anpassung
der Rechenansätze im Merkblatt.

Weitere Einzelheiten und fachliche Hintergründe können dem zugrunde
liegenden FuE-Bericht entnommen werden:
https://hdl.handle.net/20.500.11970/109066.

Das BAW-MATB, Ausgabe 2025, wird hiermit für den Geschäftsbereich der
WSV eingeführt.

Die digitale Fassung (PDF) des BAW-MATB, Ausgabe 2025, steht auf den
Webseiten des Infozentrums Wasserbau – WSV zum Download zur Verfü-
gung:
Technisches Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W), 6. Richtlinien, Merkblätter,
Empfehlungen.

Der Erlass wird in das Technische Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W) unter
VV TB-W, Teil A, Abschnitt 1.2.3 Bauliche Anlagen im Beton-, Stahlbeton-
und Spannbetonbau aufgenommen und im Verkehrsblatt veröffentlicht.

Im Auftrag

gez. Constanze Follmann

Anlage: BAW-MATB, Ausgabe 2025
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